Hinweise in grüner Schrift dienen nur der Nachvollziehbarkeit und gehören nicht in den Beschluss. Sie sind vor Unterfertigung zu löschen.

Absender:
[Name]
[Adresse]
[Ort], am [Datum]

Die Eigentümergemeinschaft der Liegenschaft KG [12345 Musterstadt] EZ [123], [Straße  
Hausnummer, PLZ, Ort], bringt folgenden U M L A U F B E S C H L U S S zur Abstimmung:

BESCHLUSS:
1.	Es sollen folgende Arbeiten beauftragt werden:  […]
Zutreffendes bitte ankreuzen:
O 	Ich stimme dem Beschluss zu
O 	Ich stimme dem Beschluss nicht zu.

2.	Es sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden:  […]
Zutreffendes bitte ankreuzen:
O 	Ich stimme dem Beschluss zu
O 	Ich stimme dem Beschluss nicht zu.


Datum:________________				Wohnungseigentumsobjekt Nr: ___________

Name: ________________________________________________


__________________			_________________________________________________
Datum					Unterschrift 

Frist zur Rücksendung: [Datum]
Anmerkung: Es ist eine Frist von zumindest 2 Wochen einzuhalten.
Es wird ersucht, den Umlaufbeschluss ausgefüllt und unterfertigt bis [Datum] (einlangend) per Post an [Name und Adresse] oder per E-Mail an [E-Mail Adresse] zu retournieren.

Information: 
Während aufrechter Frist hat jeder Wohnungseigentümer Gelegenheit zur Äußerung. Bei gemeinsamem Wohnungseigentum stehen die damit verbundenen Befugnisse zur Mitwirkung an der Entscheidungsfindung (Äußerungs- und Stimmrecht) gemeinsam zu. Bei grundbücherlich einverleibten Fruchtgenussrechten steht dem Fruchtgenussberechtigten das Stimmrecht zu.
Der Beschluss kommt zustande (i) mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentumsanteile oder (ii) einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen und Zustimmung eines Drittels der Eigentumsanteile. Ein mehrheitliches Unterbleiben der Stimmabgabe verhindert eine wirksame Beschlussfassung nicht (§ 24 WEG 2002).
Im Falle der Stimmengleichheit kann jeder Wohnungseigentümer die nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffende Entscheidung des Gerichts beantragen.

